
Anlage:

Antrag auf  Satzungsänderung

Es wird beantragt, §7  Absätze 5 bis 7 wie folgt zu ändern:

Es ist neu einzufügen:

5) Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag des Vorstandes ein Vereinsmitglied 
zur/zum Ehrenvorsitzenden ernennen. Sie/Er ist Mitglied des Vorstandes. 

Absatz 5) wird Absatz 6) 

6) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied, jedes fördernde 
Mitglied und jedes Ehrenmitglied eine Stimme. Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, 
die zum Zeitpunkt der Abstimmung mit ihren Beiträgen nicht im Rückstand sind.

Absatz 6) wird Absatz 7)

7) Die Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Gästen kann auf Antrag das 
Rederecht durch Beschluss der Mitgliederversammlung gewährt werden.
Auf Antrag können durch Beschluss der Mitgliederversammlung einzelne Punkte der 
Tagesordnung nicht öffentlich behandelt werden.


